
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 19.04.2022
	Beschlussvorlage: Auf dem Flurstück-Nr. 356/2 soll mit der Hausnummer 1a ein Einfamilienhaus mit Erdgeschoss und Obergeschoss neu errichtet werden. Das Haus ist als eine Art Stadtvilla konzipiert und mit einem unbeheizten Binderdach (Walmdach, nicht ausgebaut) abgeschlossen. Die Traufhöhe liegt bei ca. 6,365m über fertiger Oberfläche Gelände (OFG*), wobei diese Geländehöhe durch ein Anheben des Grundstücks zum Bestand um ca. 60cm (im Mittel) gerechnet ist. Die Firsthöhe beträgt ca. 8,995m über OFG*. Das Einfamilienhaus wird nicht unterkellert. Zur Sicherung einer vorhandenen Bebauung auf dem Flurstück 239/e und 356/1 - Birkenweg 3, wird auf Baugrundstück eine Baulast eingetragen. Anfallendes Regenwasser wird vollständig über zwei geotechnisch nachgewiesene Versickerungsmulden auf dem Grundstück entsorgt.  Es liegen die Technischen Festlegungen zum Entwässerungsantrag vom AZV-Parthe vor. Die geplante Grundstücksentwässerungsanlage ist damit genehmigt. Es werden zwei PKW-Stellplätze auf dem Grundstück errichtet. Die Zufahrtsbreite zum Grundstück ist im Lageplan mit 6m vermaßt. Sie ist auf 3,5m zu begrenzen. Die Erschließung ist gesichert. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 26.04.2022
	Beschlussnummer: TA-2022-27
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Bauantrag für das Grundstück Birkenweg 1a, Flurstück 356/2, Gemarkung Großpösna, (Errichtung eines Einfamilienhauses) zuzustimmen, und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Bauantrag für das Grundstück Birkenweg 1a, Flurstück 356/2, Gemarkung Großpösna, (Errichtung eines Einfamilienhauses)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


